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Zeitliche und sachliche Gliederung der Berufsausbildung 
 

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag 
 
 
Ausbildungsplan Verkäufer 
 Verkäuferin 
 

Der zeitliche und sachlich gegliederte Ausbildungsplan Ausbildungsordnung 2017 
ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages 

Ausbildungsbetrieb 
Firmenstempel 

 
 
 
 
      
Nachname, Vorname  Ort, Datum  Unterschrift 
Unterschriftsberechtigter

Ausbilder(in) 
 
 
      
Nachname, Vorname  Ort, Datum  Unterschrift 

Auszubildende(r) 
 
 
      
Nachname, Vorname   Ort, Datum  Unterschrift 
Ausbildungszeit  
 
 
      
von     bis

Wahlqualifikationseinheiten 
Im Rahmen der Ausbildung ist gemäß § 4 der Ausbildungsordnung eine Wahlqualifikationseinheiten durch-
zuführen. 
 
EINE Auswahl 

 Sicherstellung der Warenpräsenz 

 Beratung von Kunden 

 Kassensystemdaten und Kundenservice  

 Werbung und Verkaufsförderung 

 
Die zeitliche und sachliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan der 
Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten niedergelegt. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Zwischen- und 
Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in 
der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten. 
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Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Verkäufer und zur Verkäuferin 
Abschnitt A: wahlqualifikationsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
 

Lfd. 
Nr 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im 

   1. bis 12. 
Monat 

13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4 
1 Waren- und Dienstleis-

tungsangebotdes Ausbil-
dungsbetriebes 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

a) Kunden über das betriebliche Warensortiment Orientierung 
geben 

b) den Warenbereich, in dem ausgebildet wird, in Warengruppen 
mit unterschiedlichen Artikeln und Sorten strukturieren und in 
das betriebliche Warensortiment einordnen 

c) Informationsquellen zum Erwerb von Kenntnissen über Waren 
nutzen 

d) Kunden über Eigenschaften und Möglichkeiten der Verwendung 
von Waren aus dem Warenbereich, in dem ausgebildet wird, un-
ter Berücksichtigung von Aspekten der Nachhaltigkeit informie-
ren 

e) Kunden über das Dienstleistungsangebot des Betriebes infor-
mieren 

f) Warenkennzeichnungen, Fachbegriffe und handelsübliche 
Bezeichnungen, auch fremdsprachige, für Waren und Dienst-
leistungen anwenden 

12  

2 Warenpräsentation 
und Werbemaßnahmen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

a) Konzepte für eine ansprechende Warenpräsentation erarbeiten 
und umsetzen, dabei Betriebs-, Verkaufs- und Lagerform, Sor-
timent und Zielgruppen, allgemeine Regeln der Warenpräsenta-
tion und der Warenplatzierung sowie verkaufspsychologische 
Erkenntnisse berücksichtigen 

b) Angebotsplätze nach absatzfördernden Gesichtspunkten aus-
wählen und Waren unter Einsatz betriebsüblicher Dekorations-
mittel platzieren und verkaufsfördernd präsentieren 

c) Preisänderungen im Rahmen der betrieblichen und rechtlichen 
Vorgaben vornehmen 

d) Werbemittel und Werbeträger unter Berücksichtigung des recht-
lichen Rahmens und der betrieblichen Vorgaben einsetzen 

e) Kunden über Werbeaktionen informieren 
f) Konkurrenzbeobachtungen planen, durchführen und auswerten, 

Verbesserungen für den eigenen Betrieb vorschlagen 
g) Vorschläge für Verbesserungen bei der Warenpräsentation 

erarbeiten, begründen und umsetzen 

 14 

3 Preiskalkulation 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

a) Berechnungen für Bezugs- und Preiskalkulationen durchführen 
b) im Rahmen der betrieblichen und rechtlichen Vorgaben die 

Preisauszeichnung vornehmen 
c) Möglichkeiten der Preisgestaltung bei der Kalkulation berück-

sichtigen 
d) Vorschläge für Preisänderungen entwickeln und die Folgen von 

Preisänderungen für Absatz, Umsatz und Ertrag beurteilen 

 6 

4 Warenbestandskontrolle 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

a) Warenbewegungen artikelgenau und zeitnah im Warenwirt-
schaftssystem erfassen, dabei Informationssysteme nutzen und 
Sicherheitsanforderungen einhalten 

b) bei der Steuerung des Bestandes und des Absatzes durch 
Nutzung des Warenwirtschaftssystems mitwirken 

c) Belege prüfen und bei Unstimmigkeiten entsprechende Schritte 
einleiten 

d) Warenbestände auf Menge und Qualität kontrollieren 
e) bei der Vorbereitung und Durchführung von Inventuren mitwir-

ken, dabei die rechtlichen Bestimmungen beachten und Arbeits- 
und Organisationsmittel einsetzen 

f) Maßnahmen zur Vermeidung von Inventurdifferenzen ergreifen 
g) betriebsübliche Maßnahmen bei Bestandsabweichungen, ins-

besondere durch Bruch, Verderb, Schwund und Diebstahl, ein-
leiten 

 10 

5 Warenannahme 
und -lagerung 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

a) Warenmenge kontrollieren und Verpackung auf Transportschä-
den überprüfen sowie bei Bedarf betriebsübliche Maßnahmen 
einleiten 

b) Warenbelege und Frachtpapiere unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Vorgaben kontrollieren 

c) Waren sachgerecht lagern und pflegen 
d) Hilfsmittel zur Warenbewegung unter Beachtung ergonomischer 

Anforderungen einsetzen und pflegen 
e) Lagergrundsätze beachten, Lagerbestandskontrollen durchfüh-

ren 
f) Lagerkennziffern beurteilen und Optimierungsmöglichkeiten 

ableiten 
g) im Lager und beim Umgang mit Verpackungen ökonomische 

und ökologische Anforderungen berücksichtigen, insbesondere 
Energie sparsam einsetzen 

 10 

6 Verkaufen von Waren 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

a) auf Kunden mit Vorrang vor anderen Arbeiten freundlich und 
hilfsbereit eingehen, verbale und nonverbale Kommunikations-
formen einsetzen und auf Kundenverhalten situationsgerecht 
reagieren 

12  
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b) die Wünsche von Kunden in Informations-, Beratungs- und 
Verkaufsgesprächen unter Einsatz von Frage- und Gesprächs-
führungstechniken ermitteln, Angebote unterbreiten und auf 
Kundeneinwände und Kundenargumente verkaufsfördernd rea-
gieren 

c) in Kundengesprächen Kenntnisse über Waren anwenden 
d) Ergänzungs-, Ersatz- und Zusatzartikel sowie Serviceleistungen 

anbieten und die Kaufentscheidung fördern 
e) Waren kunden- und dienstleistungsorientiert unter Berücksichti-

gung der Betriebs- und Verkaufsform sowie unter Einhaltung 
von Rechtsvorschriften verkaufen und damit zur Kundenbindung 
beitragen 

f) auf Beschwerden, Reklamationen und Umtauschwünsche an-
gemessen reagieren, bei deren Bearbeitung betriebliche Rege-
lungen berücksichtigen und bei der sachgerechten Lösung von 
Konflikten mitwirken 

g) das eigene Verkaufsverhalten reflektieren, bewerten und ver-
bessern 

7 Servicebereich Kasse 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

a) die Kasse unter Beachtung der betrieblichen Kassieranweisun-
gen vorbereiten und bedienen 

b) den Kassenbereich unter ergonomischen Gesichtspunkten 
beurteilen und das eigene Verhalten danach ausrichten 

c) bare und unbare Zahlungen abwickeln, dabei Preisnachlässe 
berücksichtigen und Vorsichtsmaßnahmen bei der Annahme 
von Zahlungsmitteln beachten 

d) Kaufbelege erstellen sowie Umtausch und Reklamation kassen-
technisch abwickeln 

e) bei der Kassiertätigkeit serviceorientiert mit Kunden kommuni-
zieren, Stresssituationen an der Kasse bewältigen 

f) die Kassenabrechnung durchführen, den Kassenbericht erstel-
len, Einnahmen und Belege weiterleiten und Ursachen für Kas-
sendifferenzen ermitteln 

10  

 
Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in den Wahlqualifikationen nach § 4 Absatz 3 Satz 1 

Lfd. 
Nr 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im 

   1. bis 12. 
Monat 

13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4 
1 Sicherstellung der Waren-

präsenz 
(§ 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1) 

a) eingehende Waren unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften 
und der betrieblichen Vorgaben kontrollieren, mit dem betriebli-
chen Informationssystem erfassen sowie bei Abweichungen be-
triebsübliche Maßnahmen einleiten 

b) bei der Warenannahme erkennbare Mängel unter Einhaltung 
der gesetzlichen und betriebsüblichen Bestimmungen bei der 
Warenannahme dokumentieren 

c) Reklamationen, insbesondere Bruch, Verderb und Schwund, 
aufnehmen und geeignete Maßnahmen mit internen und exter-
nen Lieferanten abstimmen und umsetzen 

d) optimale Bestände ermitteln, Auswirkungen von zu hohen und 
zu niedrigen Beständen analysieren und Vorschläge zur Be-
standsoptimierung ableiten 

e) den Warenfluss unter Nutzung des Warenwirtschaftssystems 
steuern und kontrollieren 

f) die Verfügbarkeit des Warenangebots unter Berücksichtigung 
saisonaler, nachfrage-, aktions- und frequenzbedingter Einfluss-
faktoren sowie unter Berücksichtigung regionaler Besonderhei-
ten kontrollieren und im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen ein-
leiten 

g) Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der Lagerhaltung 
umsetzen 

 12 

2 Beratung von Kunden 
(§ 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2) 

a) Verkaufs- und Beratungsgespräche erfolgsorientiert führen und 
dabei vertiefte Kenntnisse aus einem Warenbereich mit mindes-
tens zwei Warengruppen anwenden 

b) Kunden über qualitäts- und preisbestimmende sowie über 
nachhaltigkeitsbezogene Merkmale und über Verwendungs-
möglichkeiten der Artikel und Sorten informieren 

c) Unterschiede zwischen Herstellermarken und Handelsmarken 
im Verkaufs- und Beratungsgespräch herausstellen 

d) die Bedeutung von Qualitäts- und Gütesiegeln im Verkaufs- und 
Beratungsgespräch herausstellen 

e) Trends und aktuelle Entwicklungen beobachten und als Ver-
kaufsargumente nutzen 

f) Kaufmotive und Wünsche von Kunden durch Beobachten, 
aktives Zuhören und Fragen ermitteln und diese in Verkaufs- 
und Beratungsgesprächen berücksichtigen 

g) Kundentypologien und Verhaltensmuster unterscheiden und das 
Wissen darüber verkaufsfördernd in individuellen Verkaufs- und 
Beratungsgesprächen einsetzen 

h) Konfliktursachen feststellen, emotional geprägte Situationen 
sowie Stresssituationen im Verkauf bewältigen und Handlungs-
strategien für den Umgang mit schwierigen Kunden anwenden 

 12 
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i) Sonderfälle beim Verkauf bearbeiten und dabei rechtliche und 
betriebliche Vorschriften anwenden 

j) die Bedeutung einer erfolgreichen Verkaufstätigkeit hinsichtlich 
Umsatz, Ertrag, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erläu-
tern und dabei besonders das Erfordernis von Teamarbeit be-
rücksichtigen 

k) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten, dabei 
kundenorientiert handeln und die rechtlichen und betrieblichen 
Vorgaben einhalten 

3 Kassensystemdaten und 
Kundenservice 
(§ 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3) 

a) Kunden an der Kasse situationsgerecht ansprechen 
b) Kunden beim Kassiervorgang Serviceleistungen anbieten 
c) Kassiervorgänge systemgerecht durchführen und dabei die 

Bedeutung der Kasse für die Steuerung des Daten- und Waren-
flusses berücksichtigen 

d) Kassenberichte, insbesondere im Hinblick auf Artikel, Zah-
lungsmittel, Personaleinsatz und verkaufsfördernde Maßnah-
men, auswerten 

e) Umtausch, Beschwerde und Reklamation bearbeiten, dabei 
kundenorientiert handeln und die rechtlichen und betrieblichen 
Vorgaben einhalten 

f) auf der Grundlage der Kassenabrechnung den Geldtransport 
vorbereiten und die Verfügbarkeit von Wechselgeld sicherstellen 

g) bei Störungen des Kassensystems Maßnahmen zur Datensi-
cherung und zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit ein-
leiten 

 12 

4 Werbung und Verkaufsför-
derung 
(§ 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 4) 

a) Zusammenhänge zwischen Werbemitteln und Werbeträgern 
beurteilen 

b) Werbekosten und Werbeerfolg beurteilen 
c) Werbemittel und Werbeträger ziel- und kostenorientiert auswäh-

len und einsetzen 
d) Auswirkungen preispolitischer Maßnahmen bewerten sowie 

Verbesserungsvorschläge ableiten 
e) Maßnahmen der visuellen Verkaufsförderung umsetzen und 

Kundenerwartungen berücksichtigen 
f) bei der Warenpräsentation die unterschiedlichen Sinne anspre-

chen und verkaufspsychologische Aspekte berücksichtigen 
g) Maßnahmen des Kundenservices zur Förderung des Verkaufs-

erfolges nutzen 
h) Aktionen zur Förderung der Kundenbindung planen, umsetzen 

und auswerten 
i) Werbeerfolgskontrollen durchführen und Verbesserungsvor-

schläge ableiten 

 12 

 
Abschnitt C: wahlqualifikationsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Lfd. 
Nr 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im 

   1. bis 12. 
Monat 

13. bis 24. 
Monat 

1 2 3 4 
1 Berufsbildung, arbeits- und 

sozialrechtliche Vorschrif-
ten 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 1) 

a) wesentliche Inhalte und Bestandteile des Ausbildungsvertrages 
darstellen, Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 
feststellen und Aufgaben der Beteiligten im dualen System be-
schreiben 

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit der Ausbildungsordnung 
vergleichen 

c) arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften 
sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif- und Arbeitszeitre-
gelungen beachten 

d) Positionen der eigenen Entgeltabrechnung erklären 
e) Chancen und Anforderungen des lebensbegleitenden Lernens 

für die berufliche und persönliche Entwicklung begründen und 
die eigenen Kompetenzen weiterentwickeln 

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Methoden des selbstgesteuer-
ten Lernens anwenden und beruflich relevante Informations-
quellen nutzen 

g) berufliche Aufstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
darstellen 

6  

2 Bedeutung und Struktur 
des Einzelhandels und des 
Ausbildungsbetriebes 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 2) 

a) die Funktion des Einzelhandels für die Gesamtwirtschaft und die 
Gesellschaft erläutern 

b) die Rechtsform und den organisatorischen Aufbau des Ausbil-
dungsbetriebes mit seinen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie 
die Zusammenhänge zwischen den Geschäftsprozessen erläu-
tern 

c) Einflüsse des Standortes, der Betriebs- und Verkaufsform, der 
Vertriebswege, der Sortiments- und Preisgestaltung sowie der 
Verkaufsraumgestaltung auf die Stellung des Ausbildungsbe-
triebes am Markt einschätzen 

6  

3 Information und Kommuni-
kation 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 3) 

a) die betriebliche Zusammenarbeit respektvoll, wertschätzend und 
vertrauensvoll im Team mitgestalten 

b) die Notwendigkeit der betrieblichen Personaleinsatzplanung 
begründen und zu ihrer Umsetzung beitragen 

c) angemessenes Feedback geben und annehmen 

6  
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d) Ursachen von Konflikten und Kommunikationsstörungen erken-
nen und zu deren Lösung beitragen 

e) Informations- und Kommunikationssysteme einsetzen 
f) Daten mit betriebsüblichen Verfahren erfassen, sichern und 

pflegen, Datenschutz und Datensicherheit beachten 
4 Sicherheit und Gesund-

heitsschutz bei der Arbeit 
(§ 4 Absatz 4 Nummer 4) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
feststellen und Maßnahmen zur Vermeidung der Gefährdung 
ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste Maß-
nahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwenden sowie 
Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und Maßnahmen 
zur Brandbekämpfung ergreifen während 

der gesamten 
Ausbildung 5 Umweltschutz 

(§ 4 Absatz 4 Nummer 5) 
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen 
Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 
a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungsbetrieb und 

seinen Beitrag zum Umweltschutz an Beispielen erklären 
b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des Umwelt-

schutzes anwenden 
c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden 

Energie- und Materialverwendung nutzen 
d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien einer umwelt-

schonenden Entsorgung zuführen 
 


